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RS OGH 1931/3/13 5Os266/31
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.03.1931

Norm

JGG 1949 §31

Rechtssatz

Die Vorschrift des § 31 JGG, wonach im Falle einer Beteiligung von jugendlichen und erwachsenen Personen an einer

strafbaren Handlung das Strafverfahren gegen die jugendlichen abgesondert zu führen ist, ist zwingend und läßt keine

Ausnahme zu.
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